
 

Eckpunkte 

für ein Gesetz zur Umsetzung des Grundsatzes „Löschen statt Sperren“ 

 

In das Gesetz werden ausschließlich folgende Regelungen aufgenommen: 

 

1.  Aufhebung des Artikel 1 des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderpornografie in 

Kommunikationsnetzen. Stattdessen werden kinderpornographische Inhalte auf der 

Grundlage des geltenden Rechts gelöscht. 

 

2.  Artikel 2 des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderpornografie in Kommunikations-

netzen regelt eine Erhebungsbefugnis von Daten zugunsten des Telekommunikati-

onsanbieters nach § 96 TKG, soweit dies für die in § 2 oder § 4 ZugErschwG genann-

ten Zwecke erforderlich ist. Diese auf das Sperren nach dem ZugErschwG bezogene 

Erhebungsbefugnis ist als Folgeänderung aus dem TKG zu streichen.  

 

3.  Artikel 3 des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderpornografie in Kommunikations-

netzen regelt eine Evaluierungspflicht der Bundesregierung und die Pflicht, über die 

Ergebnisse der Evaluierung gegenüber dem Bundestag Bericht zu erstatten. Mit dem 

Verzicht auf das Sperren entfällt auch der Evaluierungsgegenstand. Die Evaluie-

rungs- und Berichterstattungspflicht wird deshalb ebenfalls aufgehoben. 




